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A. Allgemeines

Dienst- und Werkleistungen werden entsprechend den mannigfaltigen Bedürfnissen 1
und Interessen des heutigen Wirtschaftslebens in vielfältigen Organisationsformen an-
geboten. Dabei hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die »Arbeitsgemeinschaft«
(ARGE) zu einem feststehenden Begriff der Rechts- und Wirtschaftspraxis entwi-
ckelt,1) und als Form der Zusammenarbeit zur gemeinschaftlichen Durchführung
von Bauvorhaben, insbesondere in der Bauwirtschaft durchgesetzt.

Die besondere Bedeutung der ARGE im Baugewerbe kommt nicht zuletzt in dem für
diesen Bereich seit Jahren vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. her-
ausgegebenen Mustervertrag zum Ausdruck, dessen jüngste Fassung aus dem Jahre
2005 diesem Kommentar zugrunde liegt.

Daneben finden sich viele andere Formen des Unternehmereinsatzes, deren rechtliche
Struktur sich von derjenigen der ARGE unterscheidet. Die Grundzüge dieser ver-
schiedenen Gestaltungsformen, ihre spezifische Struktur und ihre rechtliche Beurtei-
lung sind zum Verständnis der bei der ARGE auftretenden Besonderheiten sowie zur
begrifflichen und typologischen Abgrenzung unentbehrlich.

I. Die Unternehmereinsatzformen

Neben dem Alleinunternehmer sind vor allem die Formen des Total-, General- und 2
Nachunternehmers, des Total- und Generalübernehmers, des Haupt- und Nebenun-
ternehmers sowie der Baubetreuung in ihrem Verhältnis zum ARGE-Zusammen-
schluss von Bedeutung.

1) Palandt/S/>rau, § 705 Rn. 37; schon Esser spricht in der 4. Auflage seines Lehrbuchs Schuldrecht II (1971)
von einer »alltäglichen« Erscheinungsform (§ 94 III 2).
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